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Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Michael Schnedlitz, Kolleginnen und Kollegen haben am
27. Marz 2020 unter der Nr. 1329/J-NR/2020 an mich eine schriftliche parlamentarische

Ill

Anfrage betreffend ,Schwarzer Corona-Vertuschungsskandal in Tirol” gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 11:

e 1. Wurde oder wird von der Staatsanwaltschaft gegen LH Platter ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet?
a. Wenn ja, wegen welcher strafrechtsrelevanten Handlungen und des Verdachts der
Begehung welcher Straftatbestdnde?
b. Wenn nein, warum nicht?

e 2. Wurde oder wird von der Staatsanwaltschaft gegen LHStV Geisler ein
Ermittlungsverfahren eingeleitet?
a. Wenn ja, wegen welcher strafrechtsrelevanten Handlungen und des Verdachts der
Begehung welcher Straftatbestdnde?
b. Wenn nein, warum nicht?

e 3. Wurde oder wird von der Staatsanwaltschaft gegen Gesundheitslandesrat Tilg ein

Ermittlungsverfahren eingeleitet?
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a. Wenn ja, wegen welcher strafrechtsrelevanten Handlungen und des Verdachts der
Begehung welcher Straftatbestdnde?
b. Wenn nein, warum nicht?

e 4. Wurde oder wird von der Staatsanwaltschaft gegen Landessanitditsdirektor
Katzgraber ein Ermittlungsverfahren eingeleitet?
a. Wenn ja, wegen welcher strafrechtsrelevanten Handlungen und des Verdachts der
Begehung welcher Straftatbestdnde?
b. Wenn nein, warum nicht?

e 5 Wurden oder werden von der Staatsanwaltschaft gegen Biirgermeister Ermittlungen
eingeleitet?
a. Wenn ja, gegen wen?
b. Wenn ja, wegen welcher strafrechtsrelevanten Handlungen und des Verdachts der
Begehung welcher Straftatbestinde?

e 6. Wurden oder werden von der Staatsanwaltschaft gegen Tiroler Seilbahnvorstdnde
Ermittlungen eingeleitet?
a. Wenn ja, gegen wen?
b. Wenn ja, wegen welcher strafrechtsrelevanten Handlungen und des Verdachts der
Begehung welcher Straftatbestinde?

e 7. Wurde oder wird von der Staatsanwaltschaft gegen die Organe des Tiroler
Wirtschaftsbundes ein Ermittlungsverfahren eingeleitet?
a. Wenn ja, gegen welche?
b. Wenn nein, warum nicht?

e 8. Wurden oder werden von der Staatsanwaltschaft gegen die Organe des
Tourismusverbandes Tirol Paznaun-Ischgl Ermittlungen eingeleitet?
a. Wenn ja, wegen welcher strafrechtsrelevanten Handlungen und des Verdachts der
Begehung welcher Straftatbestinde?
b. Wenn nein, warum nicht?

e 9. Wegen welcher strafrechtsrelevanten Handlungen und des Verdachts der Begehung
welcher Straftatbestinde wird gegen welche Beamte ermittelt?

e 10. Wird die Staatsanwaltschaft an den Nationalratsprésidenten herantreten und die
Auslieferung des Nationalratsabgeordneten Hért verlangen?
a. Wenn ja, wann?
b. Wenn nein, warum nicht?

e 11. Welche Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen oder leitet sie?

Im Zusammenhang mit den anfragegegenstandlichen, in den Medien sowie in mehreren

Sachverhaltsdarstellungen erhobenen Vorwiirfen priift die sachlich und ortlich zustandige
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Staatsanwaltschaft Innsbruck derzeit den Verdacht der Gefahrdung von Menschen durch
Ubertragbare Krankheiten.

Zur Objektivierung der in Medien und Sachverhaltsdarstellungen enthaltenen Mitteilungen
hat die Staatsanwaltschaft die Kriminalpolizei mit Erhebungen beauftragt. Es gilt zunachst
zu kldaren, wer wann woriber in Bezug auf COVID-19-Erkrankungen informiert war und wie
mit diesen Informationen umgegangen wurde. Erst in weiterer Folge kann beurteilt werden,
ob ein Anfangsverdacht (§ 1 Abs. 3 StPO) gegen eine bestimmte Person vorliegt, der weiter

aufzukldren ist.

Ein Anfangsverdacht impliziert das Vorliegen eines Tatsachensubstrats sowohl hinsichtlich
eines tatbezogenen als auch hinsichtlich eines taterbezogenen Verdachts. Der
Anfangsverdacht muss durch bestimmte Anhaltspunkte objektiv begrindet sowie
empirisch nachprifbar sein. Er muss sich klar von blofen Vermutungen, Hinweisen vom

Horen-Sagen und reinen Spekulationen abgrenzen.

Derzeit sind die erforderlichen Sachverhaltserhebungen noch nicht abgeschlossen.

Ob die Auslieferung eines Nationalratsabgeordneten zu verlangen sein wird, kann ebenfalls

erst auf Basis der (bislang noch nicht abgeschlossenen) Sachverhaltserhebungen beurteilt

werden.

Zur Frage 12:

e Welche Informationen wurden zu welchen Zeitpunkten seitens der Bundesregierung in
Hinsicht auf die Covid-19-Gefahr an die Landessanitditsdirektion Tirol ausgesendet?

a. Welche Handlungsanleitungen wurden erteilt bzw empfohlen?

Ich kann diese Frage mangels Ressortzustandigkeit nicht beantworten.

Dr."™ Alma Zadi¢, LL.M.

Datum/Zeit 2020-05-27T10:55:59+02:00

Dieses Dokument wurde elektronisch signiert. Auch ein
Hinweis Ausdruck dieses Dokuments hat die Beweiskraft einer
offentlichen Urkunde.

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw.
der elektronischen Signatur finden Sie unter:
Prifinformation | www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Prufung des Ausdrucks finden Sie unter:
www.justiz.gv.at/amtssignatur

BMJ
SIGNATUR

3von3

www.parlament.gv.at

3von3



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020- 05-27T11: 01: 50+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-05-27T10:55:59+0200
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-05-27T11:01:50+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




